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Im praktischen Zusammenle-
ben in einerWohnungseigentü-
mergemeinschaft stellen sich
besondere Fragen. Einigen sich
die Beteiligten nicht, entschei-
den die Gerichte. Besonders oft
in Bayern; daher gibt es eine
Vielzahl von Entscheidungen
des OLGMünchen. Weil die da-

bei entwickelten Grundsätze
aber auch in Bremerhaven gel-
ten, hier eine Auswahl:

Aufrechnung: Darf der Woh-
nungseigentümer mit Scha-
densersatzansprüchen gegen
Forderungen der Gemein-
schaft aufrechnen?

Der Fall: Die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft macht aus
bestandskräftigen Beschlüs-
sen Zahlung von Wohngeld
und anteiliger Sonderumlage
geltend. Die Sonderumlagen
sind beschlossen für Terras-
sen- und Dachsanierungsmaß-
nahmen. Die in Anspruch ge-
nommene Eigentümerin be-
hauptet, ihr sei aus diesen
Maßnahmen Schaden entstan-
den: fehlende Nutzbarkeit der
Dachterrasse während der Sa-
nierung; Schäden durch nicht
ordnungsgemäß eingebaute
Dachgauben; Abschlag, weil
Fenster minderer Qualität ein-
gebaut worden seien; Schäden
am Parkett durch eindringen-
de Feuchtigkeit infolge falsch
eingebauter Fenster und Schä-
den bei der Terrassensanie-
rung.Mit diesen–bestrittenen
– Schadensersatzansprüchen
rechnet sie gegen die Forde-
rung der Gemeinschaft auf.
Geht das?

Hintergrund: In einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft
ist eine ordnungsgemäße Ver-
waltung und Bewirtschaftung
nur möglich, wenn alle Eigentü-
mer ihren Zahlungsverpflich-
tungen nachkommen. Die Zah-
lungsfähigkeit der Gemein-
schaft soll nicht durch eine Aus-
einandersetzung über strittige

Gegenansprüche gefährdet
werden. Deshalb ist eine Auf-
rechnung (oder ein Zurückbe-
haltungsrecht) grundsätzlich
nicht zulässig.

Die Entscheidung: Die Klage
der Wohnungseigentümerge-
meinschaft war daher erfolg-
reich. Zur Aufrechnung mit den
bestrittenen Schadensersatzan-
sprüchen gegen die Forderung
der Gemeinschaft ist die Mitei-
gentümerin nach Ansicht des
Gerichts nicht berechtigt. Ge-
genüber dem Anspruch auf
Wohngeldzahlungen könne nur
mit gemeinschaftsbezogenen
Gegenforderungen aus § 21 Abs.
2 WEG (Notmaßnahmen) oder
§§ 680, 683 BGB (Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag) aufgerech-
net werden; es sei denn, die Ge-
genforderung ist anerkannt
oder rechtskräftig festgestellt.
Gleiches gelte für die Aufrech-
nung gegenüber einem An-
spruch auf Zahlung einer Son-
derumlage und auch für
mögliche Forderungen aus § 14
Nr. 4 WEG. Sonst würden – so
das Gericht – Wohnungseigen-
tümergemeinschaften schnell
handlungsunfähig (OLG Mün-
chen, Beschl. v. 30.1.2007 – 34
Wx 128/06).

Einsichtsrechte: Kann der
Wohnungseigentümer Kopien
von fremden Einzelabrech-
nungen verlangen?

Der Fall: Einige Eigentümer ei-
ner größeren Wohnungseigen-
tümergemeinschaft aus 62

Aktuelle Rechtsprechung zum
Wohnungseigentumsrecht
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Wohn- und Gewerbeeinheiten
verlangen von der Verwaltung,
ihnen sämtliche – auch fremde–
Einzelabrechnungen des Ab-
rechnungsjahres 2004 in Kopie
zur Verfügung zu stellen. Pro
Kopie wollen sie dafür 0,30 EUR
erstatten.

Hintergrund:DieMitglieder ei-
ner Wohnungseigentümerge-
meinschaft haben gegen die
Verwaltung einen Anspruch auf
Abrechnung (§ 28 Abs. 3 WEG).
Um die Richtigkeit der Abrech-
nung prüfen zu können, hat der
Eigentümer umfassende Ein-
sichtsrechte.Weilmit der Erstel-

lung von Kopien ein hoher Auf-
wand verbunden ist, versuchen
Verwaltungen, die Eigentümer
auf reine Einsichtsrechte zu ver-
weisen.

Die Entscheidung: Das OLG
München bestätigt den An-
spruch der einzelnen Eigentü-
mer auf Anfertigung von Ko-
pien zu Abrechnungsunterla-
gen und Einzelabrechnungen
als Teil des Kontrollrechts im
Rahmen der Abrechnung. Der
Wunsch, gegen angemessene
Kostenerstattung Kopien von
fremden Einzelabrechnungen
zu erhalten, ist in der Regel

nicht rechtsmissbräuchlich.
Auch wenn die Kontrolle übli-
cherweise durch Einsicht in die
Unterlagen in den Geschäfts-
räumenderVerwaltung erfolge
– ein Anspruch auf Aushändi-
gung der Originale bestehe
nicht – habe der Eigentümer im
Rahmen der Einsichtnahme
aber auch Anspruch auf Anfer-
tigung von Kopien, da es ihm
nicht zugemutet werden kön-
ne, handschriftliche Abschrif-
ten zu fertigen. Das gelte so-
wohl für die Belege als auch für
die Abrechnungen selbst (OLG
München, Beschl. vom
9.3.2007 – 32 Wx 177/06).

An diesen Grundsätzen ändert
sich durch die Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes nichts,
denn die Vorschriften, auf die es
hier ankam, sind nicht geändert
worden.

Denken Sie daran: Seit dem
1. Juli 2007musseineBeschluss-
sammlung geführt werden!

von: Rechtsanwältin StefanieBressel,
Kanzlei imZentrum, Fachanwältin für
Miet- undWohnungseigentumsrecht
– Mitglied der ARGE Mietrecht und
Immobilien im Deutschen Anwalt
Verein, Mitglied im Deutschen Miet-
gerichtstag e.V. – Kontakt: bressel@
kanzlei-im-zentrum.de

Immobilienausstellung
im Columbus-Center

Bereits zum dritten Mal prä-
sentierte die Immobilienbörse
Bremerhaven ihr Immobilien-
angebot am 10.November 2007
auf dem Schifferplatz im Co-
lumbus-Center. Erwartungsge-
mäß erfreuten sich die ca. 200
aktuellen Immobilienangebo-
te – vom Baugrundstück über
das Einfamilienhaus bis zur Ge-
werbeimmobilie – über einen
großen Publikumsandrang. Die
kostenlos verteilten ImmoTips
sowie die Imagebroschüre der

Immobilienbörse Bremerhaven
e. V. erfreuten sich derart reger
Nachfrage, so dass sie am frü-
henNachmittag bereits restlos
aufgebraucht waren.


